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Bezirksregierung Köln 50667 Köln, den 27.03.2020 
Dezernat 33   Zeughausstraße 2-10 
-Ländliche Entwicklung, Bodenordnung-  Telefon: 0221 / 147-2033 

Flurbereinigung Gangelt II 
Aktenzeichen: 33.43 -5 09 04- 
 

Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung 

Im Flurbereinigungsverfahren Gangelt II werden hiermit gemäß § 32 des Flurbereini-

gungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), die Ergebnisse der Wer-

termittlung für die dem Flurbereinigungsverfahren auf Grund des Einleitungsbe-

schlusses vom 15.12.2009 sowie der Änderungsbeschlüsse vom 01.04.2015, 

20.07.2017 und 22.10.2018 unterliegenden Flurstücke wie folgt festgestellt: 

 

1. Die Ergebnisse der Wertermittlung werden -mit Ausnahme der unter Ziffer 2. auf-

geführten Festsetzungen- so festgestellt, wie sie vom 14.05.2019 bis 16.05.2019 

sowie vom 20.05.2019 bis 22.05.2019 in der Gemeinde Gangelt ausgelegen ha-

ben und von Bediensteten der Bezirksregierung Köln erläutert worden sind. 

 

2. Für die nachfolgend aufgeführten Flurstücke werden die Wertermittlungsergeb-

nisse aufgrund von Einwendungen nachträglich geändert und mit folgendem In-

halt festgestellt: 

 

 
Gemarkung 

Flur 

 
Flur- 
stück 

 
Fläche 

(m²) 

offen gelegte 
Wertermittlung 

    

geänderte 
Wertermittlung 

 

Nutzungsart     Klasse                                               Teilfläche 
(m²) 

Nutzungsart     Klasse    Teilfläche                                          
(m²) 

Waldenrath 
4 

143 11.950 Wald 1 11.950 
 

Ackerland 
 

2 
4 

6757 
5193 

Waldenrath 
14 

5 2.840 Ackerland 
 

2 
 

2.840 
 

Ackerland 
 

1 
2 

686 
2.154 

Waldenrath 
14 

6 1.890 Ackerland 
 

2 1.890 
 

Ackerland 1 
2 

476 
1414 

Randerath 
36 

20 31.444 Ackerland 
 

2 
3 
4 

24.469 
4.556 
2.419 

Ackerland 
 

2 
3 
4 

22361 
6664 

2.419 

Randerath 
38 

2 17.191 Ackerland 
 

1 
2 
3 

7.166 
9.324 

701 

Ackerland 
 

1 
2 

7.166 
10.025 

 

3. Darüber hinaus konnten Einwendungen gegen die Ergebnisse der Wertermittlung 

nicht berücksichtigt werden. 
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Gründe 

Die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung ist gemäß § 32 FlurbG zulässig 

und gerechtfertigt.  

 

Die dem Flurbereinigungsverfahren unterliegenden Grundstücke sind nach Maßgabe 

der §§ 27 ff. FlurbG bewertet worden.  

 

Die Unterlagen und Nachweise über die Ergebnisse der Wertermittlung haben zur 

Einsichtnahme für die Beteiligten (Teilnehmer und Nebenbeteiligte) ausgelegen und 

sind von Bediensteten der Bezirksregierung Köln -Dezernat 33- erläutert worden.  

Die grundbuchmäßigen Eigentümer wurden darüber hinaus über die vorgenommene 

Bewertung ihrer Grundstücke durch Übersendung eines Einlagenachweises unter-

richtet.  

 

Die Ergebnisse der Wertermittlung der Grundstücke sind in einem Anhörungstermin 

am 23.05.2019 erläutert worden. 

 

Die Beteiligten hatten Gelegenheit, Einwendungen gegen die Bewertung vorzubrin-

gen. Die Einwendungen wurden von der Flurbereinigungsbehörde überprüft. Berech-

tigten Einwendungen wurde abgeholfen. 

Allen Beteiligten, deren Einlageflurstücke hinsichtlich der Bewertungsergebnisse eine 

Änderung erfuhren, wurden die Änderungen schriftlich mitgeteilt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach seiner öffentlichen 

Bekanntmachung Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich bei 

der 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 

50606 Köln 

oder zur Niederschrift bei der 

 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 

Robert-Schuman-Str. 51, 52066 Aachen 

 

unter Angabe des Aktenzeichens einzulegen.  

 

Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit 

qualifizierter elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle der Behörde er-

hoben werden. Die E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brk.sec.nrw.de. 

 

Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter si-

cherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-Adresse 

lautet: poststelle@brk-nrw.de-mail.de.  

mailto:poststelle@brk.sec.nrw.de
mailto:poststelle@brk-nrw.de-mail.de
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Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden sollte, würde de-

ren Verschulden dem Vollmachtgeber zugerechnet werden. 

Im Auftrag 
 

(LS)     gez. Rombey 
 

Regierungsvermessungsdirektorin 
 

Diese öffentliche Bekanntmachung finden Sie auch auf der Internetseite der Bezirksregie-
rung Köln: 
https://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/gangelt_zwei/index.html  
 
Allgemeine Hinweise zum Datenschutz für den Geschäftsbereich der Bezirksregierung Köln sowie 
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Flurbereinigungsverfahren sind zu fin-
den unter: 

https://www.bezreg-

koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.p

df. 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/klueppelberg/index.html
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/klueppelberg/index.html
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf

